
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundestagswahl 2025 
 

- Auslegungshilfe zur Entscheidung der 
Wahlvorstände über die gültigen und 

ungültigen Stimmen auf dem Stimmzettel - 
 
 
 

Hinweise und Auslegungshilfe 
 
Nach § 40 des Bundeswahlgesetzes (BWG) entscheidet der Wahlvorstand unter 

anderem über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen. Bei dem Wahlvorstand 

handelt es sich um Wahlorgane gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 BWG, die 

weisungsunabhängig sind, da sie außerhalb der allgemeinen 

Verwaltungsorganisation stehen. Das heißt, die letztendliche Entscheidung über 

die Gültigkeit der Stimmabgabe liegt bei den Wahlvorständen, das Recht zur 

Nachprüfung steht den Kreiswahlausschüssen zu nach § 40 Satz 2 BWG. 

 

Nachfolgend erhalten Sie eine beispielhafte Auslegungshilfe zur Entscheidung der 

Wahlvorstände über die Gültigkeit der Stimmabgabe, die keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt. 

 

Vorsorglich weisen ich darauf hin, dass es sich bei der Entscheidung über die 

Gültigkeit einer Stimmabgabe um eine Einzelfallentscheidung handelt, jedoch 

sollten vergleichbare Konstellationen einheitlich behandelt werden. Die Gültigkeit 

der Stimmen muss getrennt bewertet werden. Im Ergebnis sind bei der 

Entscheidung, ob nur eine Stimme Gültigkeit hat, die Gegebenheiten des 

Einzelfalles maßgeblich. 

 

 

 

 

 



Die gesetzlichen Grundlagen sind im Interesse einer einheitlichen und schnellen 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses abschließend in § 39 BWG 

geregelt. 

 

Vollständigkeitshalber wird darauf hingewiesen, dass bei materiellen Mängeln  

(z. B. fehlende materielle Wahlrechtsvoraussetzungen in Form des fehlenden 

Wahlrechts) zwar bereits die Wahlhandlung unterbunden wird, jedoch müssten die 

Stimmen spätestens bei der Zählung für ungültig erklärt werden. 

 

Eine erschöpfende, abschließende Aufzählung aller Fälle, welche die Ungültigkeit 

der Stimmabgabe zur Folge haben, ist wegen der Vielfalt der denkbaren 

Gestaltungen nicht möglich. 

 

Bei der Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der einzelnen Stimmen 

ist ein nicht zu strenger Maßstab anzulegen. Dem Willen des Wählers ist so weit 

wie möglich Rechnung zu tragen. Entscheidend ist, ob der Wille des Wählers bei 

vernünftiger Betrachtung mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

unter Wahrung des Wahlgeheimnisses festgestellt werden kann. Sofern Zweifel 

bestehen, die im Kollegium des Wahlvorstands nicht ausgeräumt werden können, 

ist die Stimme bzw. sind die Stimmen als ungültig zu werten. 

 

Die Entscheidung über die Ungültigkeit der Stimme und folglich inzident über die 

Gültigkeit der Stimmen beruht auf der gesetzlichen Vorgabe des § 39 BWG somit 

besteht diesbezüglich kein Ermessen, vielmehr handelt es sich um eine 

gebundene Entscheidung. 

 

Bitte füllen Sie die Niederschrift sorgfältig aus und legen Sie die 

Stimmzettel, die strittig bzw. nicht eindeutig gekennzeichnet waren mit einer 

kurzen Stellungnahme über die Entscheidungsbegründung bei. 
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Teil 1. Allgemeines 
 
 

Bundeswahlgesetz (BWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91) 

geändert worden ist 
 

§ 39 
Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen, 

Auslegungsregeln 
(1) 1Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel 

1. nicht amtlich hergestellt ist, 
2. keine Kennzeichnung enthält, 
3. für einen anderen Wahlkreis gültig ist, 
4. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 
5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 
²In den Fällen der Nummern 1 und 2 sind beide Stimmen ungültig; im Fall der Nummer 3 
ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen anderen Wahlkreis in demselben 
Land gültig ist. ³Bei der Briefwahl sind außerdem beide Stimmen ungültig, wenn 
der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag oder in einem 
Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält, 
jedoch eine Zurückweisung gemäß Absatz 4 Nr. 7 oder 8 nicht erfolgt ist. 4Enthält der Stimmzettel 
nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme ungültig. 
 
(2) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als ein 
Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; sonst 
zählen sie als ein Stimmzettel mit zwei ungültigen Stimmen. 
 
(3) Ist der Stimmzettelumschlag leer abgegeben worden, so gelten beide Stimmen als 
ungültig. 
 
(4) 1Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn 
1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 
2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt, 
3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 
4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger 
und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener 
Wahlscheine enthält, 
6. der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 
7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 
8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den Übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält. 
2Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt; ihre Stimmen 
gelten als nicht abgegeben. 
 
(5) Die Stimmen eines Wählers, der an der Briefwahl teilgenommen hat, werden nicht 
dadurch ungültig, dass er vor dem oder am Wahltage stirbt oder sein Wahlrecht nach § 13 
verliert. 
 
 
 
 
 



 
 

Anlage 1 
 
 
 

Stimmzettel 
Bundestagswahl  

am 23. Februar 2025 

 

 

 

Stimmabgabe: 

Erststimme – PARTEI X 

Zweitstimme – PARTEI Y 

 

Auslegungshilfe: 
 
Stimmzettel ist nicht amtlich hergestellt beide Stimmen sind ungültig gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BWG.  
 

- z.B. gefälscht, nachgedruckt, kopiert, handschriftlich hergestellt, Stimmzettelmuster 

aus Merkblätter, Zeitungen, Flugblättern, etc 



Anlage 2 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 

 
  

 

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 

 
 

Auslegungshilfe: 
 
Stimmzettel ist nicht gekennzeichnet, der Will des Wählers ist nicht erkennbar, beide Stimmen sind 
ungültig gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BWG.  
 
Gleichstellung: Keine positive Zuordnung der Stimmabgabe zu einem Wahlvorschlag bei 

offenkundig und absichtlich durchgerissen oder zerrissenen und nicht 
gekennzeichneten Stimmzettel sowie Stimmzettel mit „reinem“ Negativvotum  

(z. B. Streichung des gesamten Stimmzettels, Fragezeichen, „Nein“ 



 
 

Anlage 3 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  

 

Namen der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 

  
 

Auslegungshilfe: 
 
Bei der Kennzeichnung aller Wahlvorschlagsfelder mittels eines Kreuzes oder Durchstreichen bei der 
Erst- und/oder Zweitstimme ist der Wählerwillen nicht zweifelsfrei erkennbar, sodass die Stimmen 

ungültig sind gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG. 



 
 

Anlage 4 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  

 

Namen der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei  
 

Namen der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 
 
 

Auslegungshilfe: 
 
Beim Durchstreichen der Partei bzw. Kandidaten und gleichzeitigen Kennzeichnung des Kreises sowie 
bei Kennzeichnung eines Kreises und zusätzlich ein Strich oder Ähnliches in einem anderen Kreis ist 
der Wählerwillen nicht zweifelsfrei erkennbar, sodass die Stimmen ungültig sind gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 BWG. Ein Vorrang einer Kennzeichnungsform durch das Ankreuzen im vorgedruckten Kreis, wird 
durch die Rechtsprechung nicht anerkannt. 
 



 
 

Anlage 5 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 

 

 

Auslegungshilfe: 
 
Mehrere Kennzeichnungen bei der Erst- und/oder Zweitstimme, der Wählerwillen ist nicht zweifelsfrei 
erkennbar, sodass die Stimmen ungültig sind gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG. Ein Vorrang einer 
Kennzeichnungsform durch das Ankreuzen im vorgedruckten Kreis, wird durch die Rechtsprechung 
nicht anerkannt. 
 



 

 

Anlage 6 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 

Auslegungshilfe: 
 
Bei dem Anbringen des Kreuzes über dem gesamten oder nahezu gesamten Stimmzettel mit 
Schnittpunkt des Kreuzes in einem Wahlvorschlagsfeld sowie Kennzeichnung über mehrere 
Wahlvorschlagsfelder ist der Wählerwillen nicht zweifelsfrei erkennbar, sodass die entsprechenden 
Stimmen ungültig sind gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG.  

 



 

 

  

 

  

Anlage 7 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname) 

 
 

 

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

Auslegungshilfe: 
 
Bei der Kennzeichnung mit Symbolen ist darauf zu achten, dass Symbole mehrdeutig sein können (z. B. 
Smiley-Gesicht als Zustimmung oder Scherz, Hakenkreuz als Zustimmung oder Ablehnung  
-faschistisch-), sodass der Wählerwille nicht zweifelsfrei erkennbar ist, damit sind die Stimmen ungültig 
gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG.  
 



 

 

Anlage 8 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 

Auslegungshilfe: 
 
Allgemeine kritische Anmerkungen neben der Kennzeichnung, Erläuterungen für die Wahl bzw. 
Nichtwahl, Meinungskundgaben oder verbale Gefühlsäußerungen, Forderungen, Aufträge, Wünsche, 
Hinweise auf die Identität bzw. Zuordenbarkeit der Person zu einer Gruppe, Hinzufügen von Bewerbern 
bzw. Parteien Änderung der Reihenfolge sowie Stimmabgaben unter einer Bedingung, sind die Stimmen 
ungültig gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG.  
 



 
 

Anlage 9 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

Nur wenn die Steuer 
abgeschafft wird! 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 

Nur wenn die Steuer abgeschafft wird! 

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

Auslegungshilfe: 
 
Allgemeine kritische Anmerkungen neben der Kennzeichnung, Erläuterungen für die Wahl bzw. 
Nichtwahl, Meinungskundgaben oder verbale Gefühlsäußerungen, Forderungen, Aufträge, Wünsche, 
Hinweise auf die Identität bzw. Zuordenbarkeit der Person zu einer Gruppe, Hinzufügen von Bewerbern 
bzw. Parteien Änderung der Reihenfolge sowie Stimmabgaben unter einer Bedingung, sind die Stimmen 
ungültig gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG.   
 



 
 

Anlage 10 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 

Auslegungshilfe: 
 
Bei der Kennzeichnung am „Kopf“ des Stimmzettels außerhalb des Wahlvorschlagsfeldes und ohne 
Bezug auf ein solches, handelt es sich um einen unzulässigen Zusatz. „Ich wähle die Partei X“, die 
Stimmen sind ungültig gem. § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG.  
 



 
 

Anlage 11 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

1 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

2 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat (Name, Vorname)    Partei Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

3 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

4 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

5 
   

   

6 Direktkandidat (Name, Vorname)    

Partei 

Name der Partei 

 

Name der Bewerber 

6 

Beruf 
 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 
  

Auslegungshilfe: 
 
Die Kennzeichnung neben, vor oder hinter dem vorgedruckten Kreis sowie außerhalb des 
Wahlvorschlagsfeldes ist für die Wahlvorstände eindeutig zuordenbar, die Stimme ist grundsätzlich 
gültig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  
 



 
 

Anlage 12 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 

Auslegungshilfe: 
 
Bei der Kennzeichnung durch Ausmalen oder Nachziehen des aufgedruckten Kreises oder durch 
Umrandung eines Wahlvorschlages ist die Stimme grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen 
Umstände vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Nr. 4 BWG). 
 



 
 

Anlage 13 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    Partei  Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    Partei  Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    Partei  Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    Partei  Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     Partei  Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

Auslegungshilfe: 
 
Durchstreichen aller Wahlvorschläge (Bewerbernamen, Landeslistenbezeichnungen) bis auf einen, in 
dessen Vorschlagsfeld ein Kreuz gesetzt worden ist, die Stimme ist grundsätzlich gültig, wenn keine 
besonderen Umstände vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  
 
Bei der „Verstärkten“ Kennzeichnung eines Bewerbers bzw. einer Landesliste oder Ankreuzen mit 
zusätzlicher Markierung ist die Stimme grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen Umstände 
vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG) oder darin ein Vorbehalt bezüglich 

sonstiger Bewerber des Wahlvorschlages zum Ausdruck kommt.    



 
 

Anlage 14 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 PARTEI XY 

Auslegungshilfe: 
 
Kennzeichnung durch die Eintragung des Bewerbernamens, Parteinamens, Kurzbezeichnung oder 
Nummer des Wahlvorschlags in dem vorgedruckten Kreis oder Kennzeichnung außerhalb des 
Wahlvorschlagsfeldes auf der Vorderseite des Stimmzettels durch handschriftlichen Bewerber- oder 
Parteibezeichnung mit einem zusätzlichen Hinweis (z. B. Pfeil, Strich) auf das vorgedruckte Feld des 
betreffenden Wahlvorschlags, das heißt bei einer räumlichen Verbindung, sind die Stimmen 
grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen  
(Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  
 



 

 
 
 

Anlage 15 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

Auslegungshilfe: 
 
Bei der Kennzeichnung durch Eintragung des Bewerbernamens, Parteinamens, der Kurzbezeichnung 
oder der Wahlvorschlagsnummer in dem vorgedruckten Kreis bzw. Feld ist die Stimme grundsätzlich 
gültig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  
 
Beifügen eines Vornamens oder Titels eines Bewerbers oder Streichen dieser Angaben ist ein nicht 
beeinträchtigender Zusatz oder Vorbehalt, die Stimme ist grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen 
Umstände vorliegen (kein Fall des § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BWG). 
 

XY 

Dr. 



 
 

Anlage 16 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

Auslegungshilfe: 
 
Die Kennzeichnung des Wählers erstreckt sich geringfügig in ein benachbartes Wahlvorschlagsfeld 
bzw. Kreis, die Stimme ist grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen. Es liegt 
kein Fall des § 39 Abs. 1 Satz Nr. 4 BWG vor. 

 



 
 

Anlage 17 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 
  

 

Auslegungshilfe: 
 
Bei der Kennzeichnung von zwei Erst- oder Zweitstimmenvorschlägen, von denen eine wieder ungültig 
gemacht wird, selbst wenn versehentlich der Stimmzettel beschädigt wird, sind die Stimme 
grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen  
(Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  
 



  
 

Anlage 18 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei Ja 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Ja 
Wohnort 

 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 

Auslegungshilfe: 
 
Die Kennzeichnung neben, vor oder hinter dem vorgedruckten Kreis sowie außerhalb des 
Wahlvorschlagsfeldes ist für die Wahlvorstände eindeutig zuordenbar, die Stimme ist grundsätzlich 
gültig, wenn keine besonderen Umstände vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  

 



 
 

Anlage 19 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
 Gilt! 

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    
 
Partei  

Gilt 

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 
 

Auslegungshilfe: 
 
Kennzeichnung von zwei oder mehr Erst- oder Zweitstimmen, wobei bei einem jedoch der Hinweis 
vermerkt ist „gilt“, dann ist die Stimme grundsätzlich gültig, wenn keine besonderen Umstände 
vorliegen (Umkehrschluss aus § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BWG).  

 



 
 

 
 

Anlage 20 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 

Auslegungshilfe: 

 
Die Zweitstimme ist mangels Stimmabgabe ungültig, jedoch ist die Erststimme gültig vgl. § 39 Abs. 1 

Satz 2 BWG. 



 
 

Anlage 21 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 

Auslegungshilfe: 

 
Die Erststimme ist mangels Stimmabgabe ungültig, jedoch ist die Zweitstimme gültig vgl. § 39 Abs. 1 

Satz 2 BWG. 



 
 

Anlage 22 
 

Stimmzettel 
für die Wahl zum Deutschen Bundestags am 23. Februar 2025 
im Wahlkreis 188 Eichsfeld – Nordhausen - Kyffhäuserkreis 

Sie haben 2 Stimmen 
 
 
 
 
 
 

hier 1 Stimme  hier 1 Stimme 
für die Wahl  für die Wahl 

einer Wahlkreisbewerbering/ 
eines Wahlkreisbewerbers 

 einer Landesliste (Partei) 

 
 - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze 

insgesamt auf die einzelnen Parteien - 

Erststimme  Zweitstimme 
1 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

1 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 
 

Wohnort 
 

2 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

2 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

3 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

3 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

4 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

4 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

     

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

 

5 
   

   

6 Direktkandidat Name, Vorname    

Partei  

Name der Partei 

 

Namen der Bewerber 

6 
 
Beruf 

 
Partei 

 
Name der Partei 

Wohnort 
  

 

 
 

Auslegungshilfe: 

 
Die Erststimme ist ungültig, weil der Stimmzettel eines anderen Wahlkreises benutzt wurde gemäß § 39 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BWG i. V. m. § 39 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BWG. Die Landesstimme ist gültig. 

Stimmzettel im Wahlkreis 189 verteilt  

Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-

Hainich-Kreis 


